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c) Personenbeförderungen im Gelegenheitsverkehr;
d) Personenbeförderungen im Taxiverkehr.

2. Dem Werkverkehr sind zuzuordnen:
a) innerbetriebliche Beförderungen im Nahverkehr im 

Rahmen der Betriebsaufgaben, die im wesentlichen im 
Betriebsgelände, innerhalb betrieblicher Produktions
flächen, auf Baustellen oder auf öffentlichen Straßen 
zwischen Betriebsteilen durchgeführt werden;

b) Personenbeförderungen mit solchen Kraftfahrzeugen, 
die nach ihrer Bauart oder auf Grund von Spezialaus
rüstungen nicht den Anforderungen für die öffentliche 
Personenbeförderung entsprechen;

c) Personenbeförderungen im Rahmen von Wartungs-, 
Pflege- und Instandsetzungsleistungen für Produk
tionsanlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsanla
gen und -wege, sofern diese Beförderungen nicht mit 
öffentlichen Beförderungsmitteln möglich sind;

d) Personenbeförderungen, die im unmittelbaren Zusam
menhang mit dem Tourneebetrieb und der Gastspiel
tätigkeit kultureller Betriebe und Einrichtungen sowie 
gesellschaftlicher Organisationen durchzuführen sind;

e) die Beförderung von Betriebsangehörigen vom Wohn
ort zum Standort der Betriebe und umgekehrt, die 
durch die Betriebe volkswirtschaftlich effektiver als 
durch Verkehrsbetriebe durchgeführt werden kann.

§7
Koordinierung im Straßengütertransport

(1) Zur Reduzierung des volkswirtschaftlichen Transport
aufwandes unterliegen alle Gütertransporte des Werkverkehrs 
und des öffentlichen Kraftverkehrs, die im Straßengüter
transport

a) als Fernfahrt,
b) im überbezirklichen Nahverkehr ab 30 km Straßenent

fernung,
c) im innerbezirklichen Nahverkehr ab einer vom Rat des 

Bezirkes festzulegenden Mindeststraßenentfernung
mit Kraftfahrzeugen ab 0,6 t Nutzmasse in den Aufbauarten 
Pritsche, Kipper, Koffer, Kasten, Plattform oder Tieflader 
bis 401 Nutzmasse realisiert werden sollen (koordinierungs
pflichtige Gütertransporte), der Koordinierung. Davon ausge
nommen sind Sammel- und Verteilerfahrten des Werkver
kehrs, wenn gleichzeitig gesammelt und verteilt wird, Vertei
lerfahrten des Handels im Rahmen der Rechtsvorschriften 
über Kundendirektbelieferungen an Bürger innerhalb der 
festgelegten Versorgungsbereiche sowie Gütertransporte, bei 
denen die volle massemäßige bzw. räumliche Auslastung der 
vorgesehenen Kraftfahrzeuge für die Hin- und Rückfahrt 
nachgewiesen wird und die Entladestelle für die Hinfahrt zu
gleich Beladestelle für die Rückfahrt zum Ausgangsort ist.

(2) Durch die Koordinierung der Gütertransporte des Werk
verkehrs mit denen des öffentlichen Kraftverkehrs ist zu 
sichern, daß

a) der volkswirtschaftlich begründete Bedarf an Güter
transportleistungen mit Kraftfahrzeugen effektiv befrie
digt,

b) den festgelegten Grundsätzen der Aufgabenabgrenzung 
zwischen dem Werkverkehr und dem öffentlichen Kraft
verkehr sowie den energiewirtschaftlichen Erfordernis
sen entsprochen,

c) die optimale Auslastung der eingesetzten Kraftfahrzeuge 
bei weitestmöglicher Vermeidung von Leerfahrten sowie 
Gegenläufen gewährleistet

wird.

(3) Die Betriebe mit Werkfuhrpark sind verpflichtet, alle 
koordinierungspflichtigen Gütertransporte und die dafür vor
gesehenen Kraftfahrzeuge fristgemäß und entsprechend den 
hierzu festgelegten Regelungen bei der örtlich zuständigen 
Transportleitstelle Kraftverkehr zur Koordinierung anzumel
den. Die Fristen für die Anmeldung werden vom Minister für 
Verkehrswesen in Durchführungsbestimmungen, das Verfah

ren der Anmeldung in anderen Regelungen festgelegt. Diese 
Regelungen sind im Tarif- und Verkehrs-Anzeiger (TVA) zu 
veröffentlichen.

(4) Die Transportleitstellen Kraftverkehr haben der Koor
dinierung des Kraftfahrzeugeinsatzes die Transportanmeldun
gen der Betriebe mit Werkfuhrpark und die Transportbestel
lungen der Transportkunden im öffentlichen Kraftverkehr zu
grunde zu legen.

(5) Im Ergebnis der Koordinierung des Kraftfahrzeugeinsat
zes ordnen die Transportleitstellen Kraftverkehr die von den 
Betrieben mit Werkfuhrpark angemeldeten koordinierungs
pflichtigen Gütertransporte dem transportdurchführenden Be
trieb zu. Die Entscheidung über die Zuordnung eines koordi
nierungspflichtigen Gütertransports (Transportauftrag) 
schließt bei Fernfahrten die Fernfahrtgenehmigung ein. Die 
Transportleitstelle Kraftverkehr hat ihre Entscheidung dem 
transportdurchführenden Betrieb und, sofern dieser nicht zu
gleich der Anmelder des Gütertransportes war, auch dem 
anmeldenden Betrieb mit Werkfuhrpark nachweisfähig mit
zuteilen. Die Entscheidung ist für den transportdurchführen
den Betrieb verbindlich.

(6) Betriebe mit Werkfuhrpark, deren angemeldete eigene 
Gütertransporte im Ergebnis der Koordinierung einem Kraft
verkehrsbetrieb zugeordnet werden, sind verpflichtet, dem 
transportdurchführenden Betrieb ein Frachtdokument zu 
übergeben; für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Trans
portdurchführenden und dem Betrieb mit Werkfuhrpark gel
ten die Rechtsvorschriften über den öffentlichen Gütertrans
port.

(7) Die Betriebe mit Werkfuhrpark und die Betriebe des 
öffentlichen Kraftverkehrs haben zu gewährleisten, daß die 
ihnen im Ergebnis der Koordinierung zugeordneten Trans
portaufträge termingemäß realisiert werden. Ergibt sich, daß 
zugeordnete Transportaufträge nicht oder nicht termingemäß 
durchgeführt werden können, ist der Betrieb verpflichtet, sich 
unverzüglich bei der nächstgelegenen Transportleitstelle 
Kraftverkehr nachweisfähig zu melden. Diese ist verpflichtet, 
die notwendigen Entscheidungen zu treffen, die die Durchfüh
rung der Transportaufträge sichern.

(8) Wird im Ergebnis der Koordinierung einem Betrieb mit 
Werkfuhrpark zu seinem angemeldeten Gütertransport eine 
Hin- oder Rückladung zugeordnet und treten in deren Folge 
erhöhte Nutzkilometer auf, hat er für die zusätzlichen Nutz
kilometer Anspruch auf Bereitstellung des erforderlichen 
Kraftstoffes durch den VEB Kraftverkehr.

(9) Wird im Ergebnis der Koordinierung der angemeldete 
Gütertransport eines Betriebes mit Werkfuhrpark einem an
deren Betrieb oder dem öffentlichen Kraftverkehr zugeord
net und fällt für seinen Werkfuhrpark dadurch keine Trans
portleistung an, wird der angemeldete Gütertransport auf die 
übergebenen Transportkennziffern angerechnet. Tritt hier
durch eine Überschreitung der Transportkennziffern ein, wer
den insoweit ökonomische Sanktionen nicht berechnet.

§ 8
Koordinierung in der Personenbeförderung

(1) Zur Reduzierung des volkswirtschaftlichen Beförde
rungsaufwandes unterliegen alle Personenbeförderungen mit 
KOM, die von Betrieben mit Werkfuhrpark

a) als Fernfahrten mit einer leeren Hin- oder Rückfahrt,
b) linienmäßig auf öffentlichen Straßen

durchgeführt werden sollen (koordinierungspflichtige Perso
nenbeförderungen), der Koordinierung durch die Beförde
rungsleitstellen Kraftverkehr der volkseigenen Verkehrskom
binate. Der Rat des Bezirkes kann zur Durchsetzung von Ko
ordinierungssystemen die Einbeziehung weiterer Personen
beförderungsleistungen der Betriebe mit Werkfuhrpark fest
legen.

(2) Durch die Koordinierung der Personenbeförderungen 
der Betriebe mit Werkfuhrpark mit den Personenbeförderun
gen im öffentlichen Kraftverkehr ist zu sichern, daß

a) der volkswirtschaftlich begründete Bedarf an Personen
beförderungsleistungen mit KOM effektiv befriedigt,


